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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Öffentliche Finanzen

Jahresrückblick 2019: Öffentliche Finanzen

Das zentrale Ereignis des Jahres 2019 im Bereich der öffentlichen Finanzen – gut
erkennbar in der graphischen Jahresübersicht zur Anzahl Medienartikel pro Monat –
stellte das Referendum zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung (STAF) dar. Bereits seit 2008 waren Arbeiten für eine neue
Unternehmenssteuerreform im Gange, elf Jahre und verschiedene Vorlagen später
wurden diese mit dem Ja an der Urne abgeschlossen: Mit 66.4 Prozent sprachen sich
die Stimmberechtigten für eine Abschaffung der Sonderbesteuerung von
Statusgesellschaften und die Einführung von neuen Steuerabzügen (u.a. Patentbox,
Abzüge Forschung und Entwicklung, Eigenfinanzierungsabzug), eine Erhöhung des
Kantonsanteils, eine Erhöhung der Dividendenbesteuerung sowie für eine
Zusatzfinanzierung für die AHV in der Höhe von etwa CHF 2 Mrd. aus. 

Im Rahmen der STAF musste auch der Faktor zur Gewichtung der Vermögen im
Ressourcenpotenzial des Finanzausgleichs «an die fiskalische Realität» angepasst
werden. Gleichzeitig nahm der Bundesrat grundlegende Änderungen im Bundesgesetz
über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vor. Diese waren nötig geworden,
nachdem sich Geber- und Nehmerkantone bei der Festlegung der Beträge für den
Ressourcen- und Lastenausgleich 2015 so zerstritten hatten, dass Bemühungen zu
einem Kantonsreferendum sowie zu einem Volksreferendum gegen die Regelung
unternommen worden waren. Um solche Streitigkeiten zukünftig zu verhindern, sollten
die Grundbeiträge nicht mehr alle vier Jahre neu festgelegt werden müssen, sondern
sich zukünftig an der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton
orientieren: Diese soll neu garantiert bei 86.5 Prozent des schweizerischen
Durchschnitts liegen – und damit tiefer als der bisherige effektive Wert. Zudem wird
der Anteil der ressourcenstärksten Kantone an der Finanzierung des
Ressourcenausgleichs auf ein Minimum von zwei Dritteln der Leistungen des Bundes
beschränkt, wobei der Bund die Finanzierungslücke übernimmt. 

Institutionell von grosser Bedeutung war die Annullierung der Abstimmung zur
Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» im April 2019. Das
Bundesgericht begründete diesen Entscheid mit einer schwerwiegenden Verletzung
des Transparenzgebots und mit dem äusserst knappen Ergebnis. Es sei nicht nur
theoretisch möglich, dass die Fehlinformationen durch die Bundesverwaltung das
Abstimmungsergebnis verfälscht hätten, sondern sogar wahrscheinlich, erklärte das
Gericht. Da damit zum ersten Mal überhaupt eine eidgenössische Volksabstimmung für
ungültig erklärt worden war, folgten Diskussionen um das weitere Vorgehen. Eine
Motion von CVP-Präsident Pfister (cvp, ZG; Mo. 19.3757), der dafür sorgen wollte, dass
das Parlament noch einmal – diesmal mit den korrekten Informationen – über die
Initiative beraten könne, lehnte der Nationalrat ab. Stattdessen setzte der Bundesrat
einer erneuten Abstimmung zur Initiative eine Frist bis zum 27. September 2020 und
legte eine Zusatzbotschaft zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer bezüglich
einer ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung vor. Deren Behandlung war nach
Bekanntgabe der Annullierung sistiert worden, wurde aber vom Nationalrat in der
Herbstsession 2019 wiederaufgenommen. Dabei wies die grosse Kammer die Vorlage
aber nach langen Diskussionen an den Bundesrat zurück, damit dieser die
Individualbesteuerung oder andere alternative Steuermodelle prüfen könne. In der
Wintersession stimmte der Nationalrat der Rückweisung zu. 

Des Weiteren befürwortete das Parlament zwei umstrittene Steuererleichterungen bei
den natürlichen Personen. So nahm es eine Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) für eine
Erhöhung des Maximalabzugs für Krankenkassenprämien bei der direkten Bundessteuer
ungefähr um den Faktor 1.7 nach zahlreichen erfolglosen ähnlichen Versuchen 2019 an.
Zudem erhöhte es den Kinderabzug bei den direkten Bundessteuern im Rahmen des
Geschäfts zur Schaffung eines Steuerabzugs von Kosten für die Betreuung von Kindern
durch Dritte von CHF 6'500 auf CHF 10'000 – ohne dass dieser Aspekt ursprünglich Teil
der Vorlage gewesen oder in einer Vernehmlassung diskutiert worden wäre. Die SP
kündigte in der Folge das Referendum gegen die Vorlage an. 
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Auch bei den indirekten Steuern nahm das Parlament einige Änderungen vor. Es
entschied sich, die Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bezüglich der
Mehrwertsteuer zu beseitigen. Zukünftig sollten nicht nur die bei sportlichen Anlässen
verlangten Entgelte (wie z.B. Startgelder), sondern auch die bei kulturellen Anlässen
bezahlten Teilnahmegebühren von aktiven Teilnehmenden von der Mehrwertsteuer
ausgenommen sein. Zudem senkte es das Verhältnis von Leistungen zum normalen und
zum reduzierten Mehrwertsteuersatz bei Leistungs- oder Produktkombination von 70
zu 30 Prozent auf 55 zu 45 Prozent. Neu müssen somit nur noch 55 Prozent der
Leistungen dem reduzierten Mehrwertsteuersatz unterliegen, damit ein gesamtes
Package zum reduzierten Tarif angeboten werden kann. Um zu verhindern, dass solche
Packages zum Beispiel im Onlinehandel durch ausländische Firmen Verwendung finden,
sollen dabei aber nur Leistungen berücksichtigt werden können, die in der Schweiz
erbracht werden. 1

Jahresrückblick 2020: Öffentliche Finanzen

Im Jahr 2020 wurde in den Medien im Verhältnis zu anderen Themen deutlich weniger
über den Themenbereich «Öffentliche Finanzen» berichtet als in den Jahren 2017 bis
2019. Dies lag jedoch nicht am Unterthema «Finanzlage», im Gegenteil: 2020 wurde
häufiger über das Budget, die Staatsrechnung oder die öffentlichen Finanzen diskutiert
als im Vorjahr. Grund dafür war die Corona-Pandemie, die bei den Medien das
Interesse an der Frage weckte, wie es ob der Pandemie um die Bundesfinanzen stehe.
Diese Frage war durchaus berechtigt, zumal die Massnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig grosse Konsequenzen nach sich
zogen. Die hohen Ausgaben kündigten sich bereits im März 2020 an, als der Bundesrat
dem Parlament in zwei Nachmeldungen zum ersten Nachtragskredit CHF 41.9 Mrd. als
Verpflichtungskredite für die Corona-Soforthilfe für Unternehmen sowie CHF 15.3 Mrd.
als Nachtragskredite beantragte. Hinzu kamen im zweiten Nachtragskredit im Mai 2020
noch einmal CHF 14.9 Mrd., womit der Bundesrat mehr als CHF 30 Mrd. zur Bekämpfung
der Pandemie und ihrer Auswirkungen einzusetzen plante.
Auch die Einnahmen des Bundes litten mehrfach unter Corona: Der
Wirtschaftseinbruch führte zu einer Reduktion des Konsums und dadurch zu einem
Mehrwertsteuerausfall, die steigende Arbeitslosigkeit sowie die Lohnreduktion durch
Kurzarbeit führten zu einer Reduktion der Erträge der Einkommenssteuer, tiefere
Gewinne und Konkurse von Unternehmen führten zu tieferen Unternehmenssteuern
und die Möglichkeit, Steuerzahlungen im Jahr 2020 zinslos aufzuschieben, führte in
mehreren Bereichen zu Steuerausfällen. Zwar war unklar, wie hoch diese Steuerausfälle
schlussendlich sein würden, die FK-NR rechnete aber während des ersten Lockdowns
mit Ausfällen in der Höhe von CHF 6 bis 8 Mrd. Zusammengenommen ergaben die
höheren Ausgaben und tieferen Einnahmen ein erwartetes Defizit von CHF 30 bis 40
Mrd. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 hatte der Bund einen Überschuss von CHF 3 Mrd.
erwirtschaftet. Die Gesamtleistung des Bundes im Rahmen der Corona-Krise über die
nächsten Jahre hinweg schätzte Finanzminister Maurer im April 2020 gar auf CHF 70 bis
CHF 80 Mrd. – sie entspräche damit ungefähr den Bundesausgaben eines Jahres. 
Zwar gab es Mitte August 2020 eine zeitweise Entwarnung, als der Bundesrat im
Nachtrag IIb ankündigte, dass ein Teil der bereits veranschlagten CHF 31 Mrd. nicht
ausgeschöpft werden müsse: Insgesamt fielen «nur» ausserordentliche Ausgaben von
CHF 17.8 Mrd. an. Jedoch zeigte sich zu demselben Zeitpunkt auch, dass die
Fiskaleinnahmen im ersten Halbjahr 2020 um fast 1.3 Mrd. tiefer lagen als im gleichen
Zeitraum 2019. In der Folge gelang es dem Bundesrat aber, die erwarteten Corona-
bedingten Mehrkosten für das Jahr 2021 im ordentlichen Voranschlag unterzubringen,
ohne dabei die Schuldenbremse auszureizen. Wie Bundesrat Maurer aber bereits zu
diesem Zeitpunkt betont hatte, waren diese positiven Meldungen unter anderem von
der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängig, und so machte die zweite Welle dem
Finanzminister noch einmal einen Strich durch die Rechnung: Im September 2020
beantragte der Bundesrat dem Parlament in einer Nachmeldung zum Voranschlag 2021
noch einmal CHF 1.4 Mrd. zur Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie, bewegte
sich aber auch damit noch immer im Rahmen des von der Schuldenbremse Erlaubten.
Dass die Schweiz 2020 ein Defizit machen würde, stand ob der grossen Hilfspakete des
Bundesrates ausser Frage. Diskutiert wurde in den Medien aber die Frage, wie dieses
Defizit verbucht und anschliessend abgebaut werden soll. Sollten die
ausserordentlichen Corona-Ausgaben auf das Amortisationskonto der Schuldenbremse
gebucht werden oder sollten sie an der Schuldenbremse vorbeigeschleust werden, wie
eine 19-zu-5-Mehrheit der FK-NR (Mo. 20.3470) forderte? Einig war man sich
mehrheitlich, dass eine Kompensation in den nächsten sechs Jahren, wie es die
aktuelle Regelung bei einer Buchung auf das Amortisationskonto verlangen würde, kaum
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möglich wäre. Stattdessen wurde darüber diskutiert, ob die Schulden innert 10, 20 oder
30 Jahren oder gar ohne zeitliche Zielvorgabe zurückgezahlt werden sollen.
Vorgeschlagen wurde auch, den Schuldenabbau durch zusätzliche Einnahmen, zum
Beispiel durch die fixe Zuweisung des Gewinnanteils des Bundes an den Einnahmen der
SNB, zu beschleunigen (Motion der WAK-NR: Mo. 20.3450). 

Abgesehen von Corona lief 2020 insbesondere im Bereich der «Direkten Steuern»
einiges. Dass der Themenbereich verglichen mit den Jahren 2017 bis 2019 deutlich
weniger mediale Aufmerksamkeit generierte, liegt an den Abstimmungen über die sehr
umstrittenen Revisionen der Unternehmenssteuern in den vergangenen Jahren (2017:
USR III, 2019: STAF). Im Jahr 2020 stand hingegen zu den direkten Bundessteuern «nur»
das Referendum gegen die steuerliche Berücksichtigung der
Kinderdrittbetreuungskosten an, das deutlich weniger Aufmerksamkeit generierte. Hier
hatte das Parlament das ursprüngliche Anliegen der Vorlage, den Drittbetreuungsabzug
von CH 10'000 auf CHF 25'000 zu erhöhen, um eine Erhöhung des Kinderabzugs von
CHF 6'500 auf CHF 10'000 ergänzt. Dagegen hatten SP und Grüne das Referendum
ergriffen, weil sie die hohen Kosten dieser Massnahme, das fehlende Geld für andere
Projekte und den einseitigen Nutzen der Erhöhung des Kinderabzugs für die
Gutverdienenden kritisierten. Die Befürworterinnen und Befürworter der Änderung
warben hingegen damit, dass die Vorlage Mittelstand und Familien entlaste. Mit 63.2
Prozent Nein-Stimmen lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Änderung
eher überraschend ab. 
Daneben wurde im Themenbereich «Direkte Steuern» einmal mehr über die
Abschaffung der Heiratsstrafe und damit verbunden über die Volksinitiative «Für Ehe
und Familie – gegen die Heiratsstrafe» der CVP diskutiert. Nachdem das Bundesgericht
die Abstimmung zur CVP-Initiative im April 2019 annulliert hatte, reichte das
Initiativkomitee im Februar 2020 – auch auf Anraten von CVP-Präsident Gerhard Pfister
– die von 14 der 15 Mitgliedern unterzeichnete Rückzugserklärung bei der Bundeskanzlei
ein. Eine Beschwerde des Vereins Human Life, der sich mit Verweis auf ein
Rechtsgutachten gegen den Rückzug wehrte, lehnte das Bundesgericht im Oktober
2020 ab.
Darüber hinaus bereinigte das Parlament das Bundesgesetz über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen, welches entsprechend einer Motion Luginbühl
(bdp, BE; Mo.14.3450) die Steuerabzüge von Bussen mit Strafzweck sowie von
Bestechungszahlungen an Private und Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten
streichen wollte. Das Parlament entschied sich jedoch, vom Ausland verhängte Bussen
weiterhin steuerlich abzugsfähig zu machen, sofern die Sanktionen gegen den
schweizerischen Ordre public verstossen oder wenn das Unternehmen glaubhaft
darlegen kann, dass es «alles Zumutbare unternommen hat, um sich [nach
ausländischem Recht] rechtskonform zu verhalten».

Nicht zuletzt präsentierte der Bundesrat verschiedene neue Reformprojekte, unter
anderem das Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die Entlastung des
Bundeshaushalts, dessen Ziel die Entlastung des Bundeshaushalts durch verschiedene
strukturelle Reformen in der Bundesverwaltung ist. Bereits ein erstes Mal im Parlament
behandelt wurden das Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich
sowie die Botschaft zur Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
der SP, welche der Bundesrat zuvor zur Ablehnung empfohlen hatte. Anträge auf
Erarbeitung eines direkten Gegenentwurfs sowie auf Annahme der Initiative wurden
abgelehnt. Auch im Bereich indirekte Steuern sorgte ein neues Initiativprojekt für
einiges mediales Aufsehen, nämlich die Volksinitiative «Mikrosteuer auf dem
bargeldlosen Zahlungsverkehr». Die Initiative will jede Belastung und Gutschrift des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs anfänglich mit 0.05 Promille belasten und dafür die
Mehrwertsteuer, die direkte Bundessteuer sowie die Stempelabgabe abschaffen. Das
Komitee begann im Februar 2020 mit der Unterschriftensammlung.

Ein Novum bei den Voranschlägen gab es Corona-bedingt im Jahr 2020 ebenfalls: Im
November erarbeitete die FK-NR aufgrund einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv.
20.481) einen Übergangs- oder Notvoranschlag für das Jahr 2021. Dieser stützte sich
auf die bundesrätliche Botschaft und die Mehrheitsentscheide der Kommissionen und
sollte zur Anwendung kommen, falls das Parlament bis Ende Jahr kein Budget
verabschieden konnte. Soweit kam es jedoch nicht: Nach langwierigen Debatten
verabschiedeten National- und Ständerat Mitte Dezember den ordentlichen
Voranschlag 2021. 2
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Jahresrückblick 2021: Öffentliche Finanzen

Wie bereits im Vorjahr dominierten auch im Jahr 2021 die Covid-Ausgaben und die in
den letzten zwei Jahren dadurch entstandenen Schulden die Diskussionen im
Themenbereich der öffentlichen Finanzen. Das Parlament hatte für das Jahr 2021 CHF
24.65 Mrd. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bewilligt. Der grösste Teil der davon
bisher ausgegebenen Gelder (CHF 16.6 Mrd.) fiel bei der Kurzarbeitsentschädigung (CHF
10.8 Mrd.) und beim Covid-Erwerbsersatz (CHF 2.2 Mrd.) an. Insgesamt erwartete den
Bund für das Jahr 2021 gemäss Hochrechnungen ein im Vergleich zum Vorjahr leicht
tieferes Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 14.8 Mrd. Obwohl der Grossteil der
Corona-bedingten Kredite (CHF 14.5 Mrd.) genauso wie im Vorjahr als ausserordentliche
Ausgaben verbucht werden sollten, erwartete das EFD auf dem ordentlichen Konto ein
Finanzierungsdefizit von CHF 1.7 Mrd., womit die Vorgaben der Schuldenbremse 2021
nicht erfüllt werden könnten. 

Auch die Schulden auf dem Amortisationskonto, auf dem die ausserordentlichen
Ausgaben verbucht werden, wuchsen somit im Jahr 2021 weiter an. Ende Juni schlug
der Bundesrat daher im Rahmen des Finanzhaushaltsgesetzes zwei Varianten zum
Schuldenabbau auf dem Amortisationskonto vor: Entweder sollten der Bundesanteil an
den SNB-Zusatzausschüttungen als ausserordentliche Einnahmen verbucht oder die
ordentlichen Überschüsse der letzten Jahre, die eigentlich für den Abbau der
ordentlichen Schulden eingesetzt werden sollten, zur Tilgung der Covid-19-Schulden
genutzt werden. Bei beiden Varianten sollten zusätzlich die zukünftigen jährlichen
ordentlichen Kreditreste zum Schuldenabbau auf dem Amortisationskonto verwendet
werden.

Trotz der aussergewöhnlich hohen Beträge, welche das Parlament im Rahmen der
Covid-19-Pandemie in den letzten zwei Jahren gesprochen hatte, drehte sich die
Medienberichterstattung zu den öffentlichen Finanzen nur selten um diese Ausgaben
oder den Schuldenabbau. Vielmehr standen – wie in den Vorjahren – auch im Jahr 2021
die direkten Steuern im Mittelpunkt. Im Juni und Juli dominierte dabei das Vorhaben
der OECD, unter anderem einen globalen Mindestsatz für Unternehmenssteuern in der
Höhe von 15 Prozent einzuführen, um Gewinnverlagerungen zu erschweren. Die Schweiz
plante, diesen Beschluss umzusetzen, stellte aber klar, dass sie die entsprechenden
Regelungen nicht, wie von der OECD gefordert, bis 2023 würde einführen können. In
den Medien, die sich in den Sommermonaten mit entsprechenden Berichten
überschlugen – wie Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse (im Anhang) zeigt –,
dominierte die Besorgnis um den Verlust der Steuerattraktivität der Schweiz und
Forderungen nach Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft. Im Oktober 2021
kündigte das EFD an, international akzeptierte Vorschläge zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen von Unternehmen auszuarbeiten – dies nur ein Jahr, nachdem die
neue Unternehmensbesteuerung in der STAF-Abstimmung angenommen worden war.

Der zweite, im Vergleich zur globalen Mindeststeuer gar noch stärker diskutierte Aspekt
der öffentlichen Finanzen (vgl. Abbildung 1) war 2021 die Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern» der Juso, die sogenannte 99-Prozent-Initiative.
Die Juso beabsichtigte mit ihrer Initiative eine im Vergleich zu Arbeitseinkommen
anderthalbfache Besteuerung von Kapitaleinkommensteilen, die einen bestimmten
Freibetrag übertreffen, einzuführen. Der dadurch entstehende Steuer-Mehrbetrag
sollte für eine Reduktion der Besteuerung von Personen mit tiefen oder mittleren
Arbeitseinkommen oder für Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt
eingesetzt werden. Mit 35.1 Prozent Ja-Stimmen und keinem zustimmenden Kanton
wurde die Initiative im September 2021 an der Urne deutlich verworfen. 

Kaum beachtet von den Medien behandelte das Parlament verschiedene offene
Projekte zu Ende, unter anderem das in Erfüllung einer Motion erarbeitete
Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich. Mit diesem sollte eine
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung ermöglicht werden. Dabei
entschied sich das Parlament, die letzten zwei Kantone, welche die elektronische
Einreichung der Steuererklärung bisher nicht vorsehen, zur Schaffung einer solchen
Möglichkeit zu zwingen. Weiterhin sollten jedoch analoge Steuererklärungen bei den
direkten Steuern möglich bleiben, während die Abrechnungen der indirekten Steuern in
der Verantwortung des Bundes zukünftig nur noch digital vorgenommen werden
können. 

Auch das «Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die Entlastung des
Bundeshaushalts» wurde im Jahr 2021 fertig behandelt. Dieses diente dazu, den mittel-
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bis langfristigen Spielraum im Bundeshaushalt zu erhöhen. Während die meisten
Massnahmen beide Räte ohne grosse Diskussionen passierten, wurde die Aufnahme der
Analysebestimmungen bezüglich der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
der KVF-NR zur Klärung zugewiesen. Nachdem der Nationalrat die Bearbeitungsfunktion
im Verarbeitungssystem noch etwas konkretisiert hatte, um sicherzustellen, dass es
sich nur um eine Übertragung, nicht um eine Ausweitung der bestehenden
Berechtigungen handelt, nahmen National- und Ständerat die Bestimmung trotz
deutlichem Widerstand der links-grünen Fraktionen deutlich an.

Bereinigt wurde überdies der auf einer parlamentarischen Initiative beruhende Entwurf
für eine steuerliche Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung von bis zu CHF
25'000 pro Kind und Jahr. Dabei entschied sich das Parlament trotz erneuter
Vorschläge auf eine Erhöhung der Kinderabzüge oder auf eine Erhöhung des Elterntarifs
dafür, die Vorlage so zu belassen, wie sie der Bundesrat bereits im Mai 2018
vorgeschlagen hatte. Das Bundesratsgeschäft, das zusätzlich eine Erhöhung der
Kinderabzüge vorgesehen hatte, war im Vorjahr in der Referendumsabstimmung
abgelehnt worden.

Auch neue Projekte standen im Jahr 2021 auf der parlamentarischen Traktandenliste:
So legte die WAK-NR einen Entwurf in Erfüllung einer parlamentarischen Initiative vor,
mit dem die Umsatzgrenze der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte,
nicht gewinnstrebige Sport- und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen von
CHF 150'000 auf neu 200'000 erhöht werden sollte. Der Bundesrat sprach sich gegen
eine Erhöhung der Umsatzgrenze für die Vereine aus, das Parlament einigte sich
hingegen auf eine Erhöhung von CHF 250'000, nachdem sich der Ständerat
zwischenzeitlich gar für eine Erhöhung auf CHF 300'000 ausgesprochen hatte. 

Noch relativ am Anfang stand die Revision des Mehrwertsteuergesetzes für eine
Weiterentwicklung der Mehrwertsteuer in einer digitalisierten und globalisierten
Wirtschaft, mit dem die Besteuerung von Versandhandelsplattformen geregelt,
Abrechnungen für KMU vereinfacht und Massnahmen zur Steuersicherung umgesetzt
werden sollten. Der Bundesrat hatte die entsprechende Vorlage im Juni 2020 in die
Vernehmlassung gegeben, im September 2021 präsentierte die ESTV den dazugehörigen
Ergebnisbericht.

Eingereicht wurde 2021 schliesslich auch die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine
zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung» (Steuergerechtigkeits-Initiative). In
der Sommersession gab der Nationalrat überdies einer Motion) mit derselben
Forderung deutlich Folge. 3

Jahresrückblick 2022: Öffentliche Finanzen

Während die Covid-19-Pandemie im Jahr 2022 allgemein an Virulenz verloren hatte,
blieb sie für den Politikbereich «Öffentliche Finanzen» sehr zentral. Im Zentrum stand
die Frage, wie die bis Ende 2022 auf CHF 26 Mrd. angewachsenen pandemiebedingten,
ausserordentlich verbuchten Schulden abgebaut werden sollen. Zwar hatten
Parlamentsmitglieder verschiedene Vorschläge unterbreitet, mit einer Änderung des
Finanzhaushaltgesetzes entschieden die Räte jedoch, dem Bundesrat zu folgen, die
Abbaufrist um sechs Jahre zu verlängern und die Schulden durch die zukünftigen
Kreditreste sowie allfällige Zusatzausschüttungen der SNB abzubauen. 
Die Covid-19-Pandemie war jedoch nicht nur bei der Frage des Schuldenabbaus 2022,
sondern bei vielen anderen Debatten zu den öffentlichen Finanzen immer wieder
Thema. So behandelte das Parlament zahlreiche Vorstösse, die zu Beginn der Pandemie
im Jahr 2020 eingereicht worden waren und nun entweder behandelt oder aber
unbehandelt abgeschrieben werden mussten. Folglich debattierte das Parlament über
parlamentarische Vorschläge zur steuerlichen Unterstützung der von der Pandemie
besonders stark betroffenen Unternehmen, zum Beispiel durch einen zwölfmonatigen
Mehrwertsteuererlass oder eine Mehrwertsteuerreduktion für die betroffenen Betriebe
oder durch einen Abzug für Eigenfinanzierung bei der Unternehmenssteuer. Auch
Vorstösse zur Finanzierung der Covid-19-Massnahmen – etwa mittels Streichung
sämtlicher Zahlungen ans Ausland, wie zum Beispiel der zweiten Kohäsionsmilliarde,
durch höhere Ausschüttungen der SNB oder durch neue Steuern, etwa in Form eines
Solidaritäts-Zuschlags auf Dividenden und Kapitaleinlagereserven oder durch eine
solidarische Steuer auf grossen Vermögen – wurden diskutiert, aber allesamt abgelehnt.
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Noch immer zentral war Covid-19 auch in der im Sommer 2022 beratenen
Staatsrechnung 2021, zumal die Pandemie erneut zu einem rekordhohen Defizit von
CHF 12.2. Mrd. geführt hatte. Und obwohl Covid-19 in der Zwischenzeit stark an
Intensität eingebüsst hatte, stritten National- und Ständerat im Rahmen des Nachtrags
Ib zum Voranschlag 2022 erneut relativ heftig um die Finanzierung einzelner Covid-19-
Massnahmen. Deutlich weniger stark von der Pandemie geprägt als in den zwei Jahren
zuvor war hingegen der Voranschlag 2023: Statt mehrerer Milliarden sah der Bundesrat
nur noch CHF 410 Mio. zur Pandemiebekämpfung vor, die neu ordentlich verbucht
sowie teilweise durch die Kantone gegenfinanziert werden sollten. Stattdessen liessen
nun der gestiegene Zahlunsbedarf für Schutzsuchende aus der Ukraine sowie die
Erhöhung der Armeeausgaben die Gesamtausgaben ansteigen. 

Zweites grosses Thema im Politikbereich der öffentlichen Finanzen war im Jahr 2022
die OECD-Mindestbesteuerung. Der Bundesrat veröffentlichte im Juni 2022 seine
Botschaft dazu, in der er eine Verfassungsänderung vorschlug, um die
Mindestbesteuerung beruhend auf einer befristeten Verordnung per Januar 2024
einführen zu können. Umgesetzt werden soll die Mindestbesteuerung durch eine
Ergänzungssteuer, die dann anfällt, «wenn eine in der Schweiz tätige
Unternehmensgruppe die Mindestbesteuerung in der Schweiz oder im Ausland nicht
erreicht». Umstritten war im Parlament vor allem die Frage, welcher Anteil dieser
Zusatzeinnahmen an den Bund und welcher an die Kantone gehen soll. In der
Wintersession einigten sich die Räte darauf, 75 Prozent der Einnahmen den Kantonen
zukommen zu lassen, diskutiert worden waren aber auch zahlreiche weitere Varianten.
In den Medien wurde darüber diskutiert, ob es aufgrund dieser höheren
Unternehmensbesteuerung Massnahmen zum Erhalt der Steuerattraktivität der
Schweiz brauche. Der Nationalrat wollte entsprechende Massnahmen untersuchen
lassen und nahm dazu ein Postulat an, das eine Strategie zum Erhalt der Attraktivität der
Schweiz im Rahmen der OECD-Mindestbesteuerung forderte. Die grossen
grundsätzlichen Diskussionen zur Mindestbesteuerung, welche die Medien im Vorjahr
noch geführt hatten, blieben im Jahr 2022 aber aus, wie auch Abbildung 2 der APS-
Zeitungsanalyse 2022 verdeutlicht.

Darüber hinaus begann der Nationalrat die Beratung der neusten
Mehrwertsteuerrevision, die grösstenteils auf eine Vereinfachung der Mehrwertsteuer
abzielte. Für einige Diskussionen wird im kommenden Jahr wohl auch die Erhöhung der
Abzüge für Krankenkassenprämien im DBG sorgen, auf die der Ständerat in der
Wintersession aufgrund der drohenden Steuerausfälle von CHF 400 Mio. jährlich nicht
eintrat . Erstmals behandelt wurde zudem die Tonnagesteuer auf Seeschiffe, mit
welcher der Bundesrat und die Mehrheit des Nationalrats die Steuerbelastung für
Seeschifffahrtsunternehmen senken und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz
in diesem Bereich erhöhen wollten. Schliesslich kam im Oktober die Initiative «für eine
zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)»
zustande, gemäss der zukünftig alle Personen unabhängig von ihrem Zivilstand
besteuert werden sollen. 4

Jahresrückblick 2023: Öffentliche Finanzen

Im Themenbereich «Öffentliche Finanzen» standen im Jahr 2023 drei Aspekte im
Mittelpunkt des medialen und parlamentarischen Interesses: die Abstimmung über die
OECD-Mindestbesteuerung – wie aus Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse 2023
deutlich wird –, die Mehrwertsteuerrevision sowie das Bereinigungsprogramm für das
Budget 2024 und die Finanzplanjahre 2025–2027. Verglichen mit anderen Jahren blieb
das mediale Interesse an der Finanzpolitik im Berichtsjahr jedoch gering (siehe
Abbildung 2).

Im Juni 2023 sprachen sich die Stimmbevölkerung und die Kantone deutlich für die
sogenannte OECD-Mindestbesteuerung aus. Mit dieser hatte der Bundesrat das
OECD/G20-Projekt zur Einführung einer Mindestbesteuerung für bestimmte
Unternehmen umgesetzt. Direkt änderte die Reform nichts an der Besteuerung der
meisten Unternehmen – betroffen waren nur die grössten Unternehmen in der Schweiz
–, sie gab jedoch den Kantonen zusätzliche finanzielle Mittel in die Hand, etwa um die
Unternehmenssteuern für alle Unternehmen zu senken.

Bei der Ehepaar- und Familienbesteuerung stand 2023 die Forderung nach Einführung
der Individualbesteuerung im Zentrum. Eine solche verlangten sowohl die
Volksinitiative «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung
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(Steuergerechtigkeits-Initiative)» als auch parlamentarische Vorstösse, und auch der
Bundesrat arbeitete – im Auftrag des Parlaments – an einer entsprechenden Vorlage.
Ende August 2023 präsentierte er nach erfolgter Vernehmlassung, bei der auch
gewichtige Stimmen eine Beibehaltung der Ehepaarbesteuerung forderten, seine
Eckwerte dazu.

Abgeschlossen wurde 2023 die neuste Mehrwertsteuerrevision, mit welcher Bundesrat
und Parlament zahlreiche angenommene Motionen umsetzten. Unter anderem wurde
auf diesem Wege eine Besteuerung der elektronischen Versandhandelsplattformen
geschaffen, der Mehrwertsteuersatz auf Damenhygieneartikel reduziert oder die
Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen in der Mehrwertsteuer behoben.
Diese Revision fand kaum Eingang in die mediale Berichterstattung.

Medial relativ eng begleitet wurde hingegen das Sparprogramm für das Budget 2024,
das vom Bundesrat offiziell als «Bereinigungsmassnahmen» betitelt wurde. Bereits im
2022 präsentierten Finanzplan 2024–2026 hatte der Bundesrat angekündigt, dass die
Einhaltung der Schuldenbremse aufgrund von vom Parlament beschlossenen Ausgaben
bei fehlender Gegenfinanzierung Sparmassnahmen nötig machen werde. Im Frühjahr
2023, nach Bekanntgabe eines Defizits von CHF 4.3 Mrd. für das Jahr 2022, präzisierte
die Regierung ihren Vorschlag für Sparmassnahmen: Für das Jahr 2024 sollte
insbesondere bei schwach gebundenen Ausgaben, also etwa bei der Armee, der
Bildung, der Landwirtschaft oder der internationalen Zusammenarbeit, gespart werden,
in den Finanzplanjahren 2025–2027 auch bei einzelnen stark gebundenen Ausgaben,
zum Beispiel im AHV-Bereich bei der Witwenrente. Um zukünftig weniger
Sparprogramme nötig zu machen, legte die Regierung im Auftrag dreier
parlamentarischer Vorstösse einen Entwurf für einen zwingenden Einbezug der
Finanzkommissionen bei Vorlagen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen vor. So
sollte budgettechnischen Fragen bereits bei Ausarbeitung neuer Ausgabenposten im
Parlament mehr Beachtung zukommen.

Die nach Bekanntgabe der bundesrätlichen Sparpläne in den Medien entbrannten
Diskussionen über Sinn und Unsinn von Sparmassnahmen wurden zusätzlich dadurch
erhitzt, dass der Bundesrat beinahe zur selben Zeit im Nachtrag Ia zum Voranschlag
2023 Verpflichtungskredite zur Übernahme der CS durch die UBS in der Höhe von CHF
109 Mrd. beantragte (vgl. Jahresrückblick zu Geld, Währung und Kredit). Während die
FinDel die entsprechenden Kredite dringlich guthiess, lehnte sie das Parlament in einer
ausserordentlichen Session zur CS-Übernahme ab. Da der Bundesrat nach Zusage der
FinDel aber bereits rechtsgültige Verträge eingegangen war, blieb diese Ablehnung
lediglich ein symbolischer Akt. 5

Direkte Steuern

Anfang August 2022 prüfte die Bundeskanzlei die von einem Initiativkomitee rund um
die Juso eingereichte Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht
finanziert (Initiative für eine Zukunft)» und erklärte, dass diese den gesetzlichen
Vorgaben entspreche. Damit konnte die Unterschriftensammlung gestartet werden. Der
Ablauf der Sammelfrist wurde auf den 16. Februar 2024 festgelegt. Die Initiative
forderte, dass der Bund auf Erbschaften und Schenkungen, die höher als CHF 50 Mio.
ausfallen, eine Steuer von 50 Prozent erhebt. Mit diesem Geld sollen die gesellschaftlich
gerecht ausgestaltete Bekämpfung des Klimawandels und der dafür nötige Umbau des
Wirtschaftssystems vorangetrieben werden. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.08.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Marianne Maret (mitte, VS) forderte im März 2023 in einer Motion einen Steuerabzug
für die Kosten der Installation von Ladeinfrastrukturen für Elektroautos in Gebäuden.
Sie wollte damit die Einrichtung von Ladestationen und somit die elektrische Mobilität
fördern. Der Bundesrat erläuterte, dass zur Zeit unklar sei, ob ein solcher Abzug bereits
rechtlich zulässig ist, zumal solche Abzüge momentan nur zugelassen seien, wenn sie
dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienten. Dies werde in den Kantonen aber
unterschiedlich beurteilt. Er empfahl die Motion zur Ablehnung, wolle aber bei
Annahme durch den Ständerat dem Zweitrat die Revision der bestehenden, nicht
eindeutigen Verordnung empfehlen, erklärte der Bundesrat. In der Sommersession
2023 nahm der Ständerat den Vorstoss mit 28 zu 5 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. 7
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Kantonale Möglichkeiten für Steuererleichterungen für Dachbegrünungen forderte
Greta Gysin (gp, TI) im März 2023 in einer Motion. Dachbegrünungen seien eine einfach
umzusetzende Massnahme gegen den Klimawandel, argumentierte sie, die Kantone
könnten entsprechende Investitionen im Moment jedoch nicht steuerlich fördern. 
Die aktuelle Verordnung sei nicht eindeutig bezüglich der Frage, ob solche
Steuererleichterungen bereits zulässig sind, erklärte der Bundesrat. Er werde deshalb
bei Annahme durch den Nationalrat allenfalls dem Zweitrat die Revision der
entsprechenden Verordnung empfehlen. 
In der Herbstsession 2023 nahm der Nationalrat den Vorstoss mit 162 zu 16 Stimmen
(bei 9 Enthaltungen) an, wobei die ablehnenden Stimmen von einzelnen Personen aus
vier verschiedenen Fraktionen stammten. 8

MOTION
DATUM: 27.09.2023
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2023 widmete sich der Nationalrat der von Marianne Maret (mitte, VS)
eingereichten Motion zum Steuerabzug für die Kosten der Installation von
Ladeinfrastrukturen für Elektroautos in Gebäuden. Die WAK-NR beantragte ihrem Rat
mit 16 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) die Annahme der Motion. Die
Kommissionsmehrheit befürwortete die geforderte steuerliche Abzugsfähigkeit der
Installationskosten von Ladeinfrastrukturen, da dies den eingeschränkten Zugang zu
Ladestationen für Elektrofahrzeuge, insbesondere für Mieterinnen und Mieter in
Mehrparteiengebäuden, überwinden würde und damit einen Beitrag zur
Dekarbonisierung der Mobilität leiste. Mit 15 zu 8 Stimmen lehnte sie hingegen den
Antrag des Bundesrates zur Umwandlung in einen Prüfauftrag ab. Eine
Kommissionsminderheit Wermuth (sp, AG) beantragte die Ablehnung der Motion. Sie
argumentierte, dass ein solcher Steuerabzug eine geringe Wirkung erziele und zudem zu
einer ungerechten Verteilung beitrage, da er Personen mit hohem Einkommen
begünstige. Eine direkte Förderung nach dem Vorbild des Bundesratsentwurfs zum
CO2-Gesetz würde die Minderheit als zielgerichteter erachten. Der Nationalrat folgte
schliesslich der Kommissionsmehrheit und stimmte mit 135 zu 34 Stimmen (15
Enthaltungen) für die Annahme der Motion. Geschlossen für die Motion stimmten die
Mitglieder der SVP-, der FDP-, der Mitte- und der GLP-Fraktion. Während sich die
Mitglieder der Grünen-Fraktion mehrheitlich enthielten, lehnte eine Grossmehrheit der
SP-Fraktion die Motion ab. 9

MOTION
DATUM: 11.12.2023
MIRJAM RODER

Indirekte Steuern

Im September 2019 forderte Ruedi Noser (fdp, ZH), dass Green-Finance-
Kapitalanlageprodukte, also Anlageprodukte, die eine umweltverträgliche Entwicklung
fördern, von der Verrechnungssteuer und der Stempelabgabe befreit werden sollen.
Der entsprechende Markt in der Schweiz wachse stark – 2018 zum Beispiel um 83
Prozent auf CHF 717 Mrd. – und solle unterstützt werden, damit sich die Schweiz «zu
einem führenden Zentrum» in diesem Bereich entwickeln und damit ein wichtiger
«Beitrag an die Herausforderungen des Klimawandels» geleistet werden könne. Es
bestünden seit Langem Anstrengungen, die Verrechnungssteuer und die
Stempelabgaben abzuschaffen; zumindest für die Green-Finance-Produkte solle dies
nun schnellstmöglich geschehen. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung und verwies stattdessen auf seine
Bemühungen für eine Reform der Verrechnungssteuer sowie auf ein Postulat der UREK-
SR (Po. 19.3951). Aufgrund des Postulats sei er dabei, einen Bericht zur steuerlichen
Entlastung nachhaltiger Finanzprodukte zu erstellen, der abgewartet werden solle. In
der Ständeratsdebatte in der Wintersession 2019 verwies Bundesrat Maurer zudem
darauf, dass die Nachfrage nach solchen Produkten in der Schweiz ihr Angebot deutlich
übersteige und die Nachfrage somit im Moment nicht zusätzlich gefördert werden
müsse. Mit 24 zu 17 Stimmen nahm der Ständerat die Motion dennoch an. 10

MOTION
DATUM: 17.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2019 reichte Franz Grüter (svp, LU) eine parlamentarische Initiative gegen die
MWST-Belastung auf Steuern und Abgaben bei Treibstoffen ein. Dass die
Mehrwertsteuer bei Treibstoffen nicht nur auf den Mehrwert, sondern auch auf Steuern
und Abgaben erhoben werde, sei missbräuchlich, widerspreche der Logik der
Mehrwertsteuer und koste 7 Rappen pro Liter Treibstoff. Entsprechend sollen
Mineralölsteuersatz, Mineralölsteuerzuschlag und Importabgaben auf Treibstoffe
zukünftig nicht mehr in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Im August 2020
gab die WAK-NR dem Anliegen knapp mit 12 zu 12 Stimmen bei 1 Enthaltung und
Stichentscheid von Präsident Lüscher (fdp, GE) Folge. Den Argumenten, der Staat solle
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keine Steuern auf Steuern erheben und tiefere Steuern wirkten sich positiv auf das
Wirtschaftswachstum aus, standen Argumente entgegen, wonach die Änderung
Mindereinnahmen von CHF 230 Mio. und weitere Forderungen nach Ausnahmen mit
sich bringen würde sowie die klimapolitischen Ziele unterlaufe. 11

Knapp ein Jahr nach ihrer Schwesterkommission entschied die WAK-SR, der
parlamentarischen Initiative Grüter (svp, LU) für eine Nichtberücksichtigung von
Mineralölsteuersatz, Mineralölsteuerzuschlag und Importabgaben auf Treibstoffen für
die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer auf Treibstoffen keine Folge zu geben.
Die Kommissionsmehrheit scheute vor allem den administrativen Aufwand einer
entsprechenden Umsetzung sowie «zu hohe Vorsteuerabzüge» und somit hohe
Steuerausfälle. Sie gab jedoch bekannt, die Problematik der Mehrwertsteuererhebung
auf Leistungen mit staatlichen Abgaben weiter diskutieren zu wollen. Im Januar 2022
folgte die WAK-NR diesem Entscheid mit 13 zu 9 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und
empfahl dem Nationalrat, der Initiative keine Folge zu geben – dies obwohl sie selbst
die Initiative im August 2020 noch gutgeheissen hatte. 

In der Frühjahrssession 2022 behandelte der Nationalrat die Initiative zusammen mit
einer parlamentarischen Initiative Hess (svp, BE; Pa.Iv. 21.434). Initiant Franz Grüter
verwies auf den hohen Anstieg der Benzin- und Dieselpreise seit Einreichung seines
Vorstosses und die dadurch entstehenden Probleme vor allem für Familien und
Geringverdienende. Durch einen Verzicht auf Besteuerung der Abgaben auf Treibstoffe
könnten ungefähr 7 Rappen pro Liter gespart werden, was jährlich etwa CHF 300 Mio.
ausmache. Zudem widerspreche die Besteuerung der Abgaben dem Prinzip der
Mehrwertsteuer, wie auch Minderheitensprecherin Amaudruz (svp, GE) betonte. Dem
widersprach Kommissionssprecher Baumann (gp, BE): Mit der Mehrwertsteuer werde
jeweils der von den Endverbrauchern bezahlte Betrag besteuert – inklusive Abgaben.
Zudem sei eine Ausklammerung der Steuern und Abgaben bei der
Mehrwertsteuerberechnung in der Praxis «sehr schwierig bis unmöglich» und mit
grossem administrativem Aufwand für Unternehmen und Verwaltung verbunden. Mit 105
zu 84 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gab der Nationalrat der parlamentarischen Initiative
Hess Folge. Dagegen votiert hatten die Fraktionen der SP, der Grünen und der
Grünliberalen sowie zwei Mitglieder der Mitte-Fraktion. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem der Nationalrat der parlamentarischen Initiative Grüter (svp, LU) in der
Frühjahrssession 2022 Folge gegeben hatte, setzte sich in der Wintersession 2022 der
Ständerat mit der Frage auseinander, ob Mineralölsteuern, der
Mineralölsteuerzuschlag und Importabgaben auf Treibstoffe weiterhin für die
Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer auf Treibstoffen berücksichtigt werden
sollen. Die WAK-SR hatte zuvor mit 10 zu 1 Stimmen (bei 1 Enthaltung) beantragt, der
Initiative keine Folge zu geben, da eine Konsumsteuer «auf dem ganzen Betrag
geschuldet [sei], der nötig ist, um ein Konsumgut zu erwerben». So seien auch im Preis
anderer Konsumgüter durch staatliche Regulierung entstehende Kosten enthalten,
zudem sei eine entsprechende Änderung kaum umsetzbar und würde zu grossem
administrativem Aufwand und finanziellen Einbussen führen. Im Ständerat begründete
Hannes Germann (svp, SH) den Minderheitsantrag Chiesa (svp, TI) auf Folgegeben: Es sei
nicht in Ordnung, dass man «Steuern auf Steuern» bezahlen müsse, damit entstünden
zusätzliche Steuereinnahmen in der Höhe von CHF 300 Mio. jährlich oder von 7 Rappen
pro Liter Treibstoff – was überdies die Teuerung verstärke. Zudem sei die
Mehrwertsteuerberechnung in allen Bereichen sehr kompliziert, nicht nur bei den
Treibstoffen. Mit 28 zu 7 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) sprach sich der Ständerat gegen
Folgegeben aus, womit der Vorstoss erledigt war. 13
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Finanz- und Ausgabenordnung

Im November 2021 publizierte die EFV den Bericht «Langfristperspektiven für die
öffentlichen Finanzen in der Schweiz». Dieser untersuchte unter anderem die
(potenziellen) Auswirkungen der Alterung der Bevölkerung, der Klimakrise sowie der
Corona-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte. Demnach erwartete die EFV
steigende Ausgaben bei der Altersvorsorge und im Gesundheitswesen aufgrund des
demografischen Wandels sowie tiefere Einnahmen bei der Mineralölsteuer und höhere
Ausgaben bei der Behebung von Klimaschäden – wobei jedoch die Auswirkungen der
Klimakrise deutlich schwieriger abzuschätzen seien als diejenigen der Alterung der
Bevölkerung. Vergleichsweise gering würden dagegen über die nächsten 30 Jahre die
Auswirkungen der Pandemie ausfallen, «sofern die Schulden abgebaut werden und die
Schuldenbremse weiterhin angewendet wird». 14

BERICHT
DATUM: 23.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

Zu Beginn der Wintersession 2021 setzte sich der Ständerat mit dem Voranschlag der
Eidgenossenschaft 2022 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025
auseinander. Insgesamt lagen der kleinen Kammer neun Minderheitsanträge vor, welche
sie jedoch allesamt ablehnte: Durchgehend folgte der Ständerat seiner
Kommissionsmehrheit. Diese hatte ihrerseits zahlreiche Abweichungen vom
bundesrätlichen Voranschlag vorgeschlagen, wobei sich die Kommissionsmehrheit
grösstenteils grosszügiger zeigte als die Regierung. 

Die grössten Diskussionen löste dabei der Vorschlag der Kommissionsmehrheit aus, die
Einlage in den BIF für das Jahr 2022 sowie für die Finanzplanjahre um CHF 233 Mio. zu
erhöhen und dem BIF damit den gesamten Bundesanteil am Nettoertrag der LSVA
zukommen zu lassen – wie es bereits in den Jahren 2020 und 2021 geschehen war.
Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) begründete diesen Antrag damit, dass die
«Liquidität und Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur [auf diese Weise]
sichergestellt» und der Spielraum des Fonds erhöht werden könne. Dies sei gemäss
Olivier Français (fdp, VD) nötig, weil der BIF bisher zu wenig stark gespeist worden sei
und es zudem Corona-bedingt zu einem Einnahmerückgang gekommen sei.
Minderheitensprecher Hansjörg Knecht (svp, AG) und Finanzminister Maurer machten
jedoch weder im Voranschlags- noch in den Finanzplanjahren einen entsprechenden
Handlungsbedarf aus. Bevor der BIF-Kredit erhöht werde, brauche es eine
Gesamtauslegeordnung über Bedürfnisse und Finanzierungsquellen, forderte der
Finanzminister und empfahl, auf die Aufstockung zu verzichten. Der Ständerat folgte
jedoch mit 27 zu 16 Stimmen der Kommissionsmehrheit. 
Damit das Bundesbudget durch diese Erhöhung nicht aus den Fugen gerät – durch
diese Aufstockung würde die Schuldenbremse voraussichtlich nicht mehr eingehalten
werden können –, beantragte die Kommissionsmehrheit überdies, verschiedene Kredite
beim Bundesamt für Verkehr zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Höhe
von CHF 215 Mio. ausserordentlich zu verbuchen. Dies sei insofern gerechtfertigt, als
andere Corona-bedingten Kosten ebenfalls auf dem Amortisationskonto verbucht
würden, argumentierte der Kommissionssprecher. Gegen den Willen des Bundesrates
und der Minderheit Knecht sprach sich der Ständerat für diese Massnahme aus. 

Zu grösseren Diskussionen Anlass gab auch der Antrag der Kommissionsmehrheit, CHF
100'000 vom Konto der DEZA dem Bundesamt für Raumentwicklung zu übertragen und
diese mittels der Planungsgrössen dem Förderprogramm zur Erreichung von
nachhaltigen Entwicklungszielen «Swiss Triple Impact» zuzuschreiben. Eine Minderheit
II Thorens Goumaz (gp, VD) wollte gar noch einen Schritt weitergehen und das Budget
des ARE um CHF 800'000 erhöhen. Die Schweiz habe sich zur Erreichung der
«Sustainable Development Goals» der UNO verpflichtet und müsse jetzt folglich auch
die Projekte zum Erreichen dieser Ziele unterstützen, begründete die
Minderheitensprecherin ihren Antrag. So habe der Bundesrat zwar die Strategie
Nachhaltige Entwicklung 2030 geschaffen, dieser aber nicht die nötigen Mittel
zukommen lassen. Eine weitere Minderheit I Knecht wollte auf beide Erhöhungen
verzichten, da das ARE bereits über die nötigen Mittel verfüge, um entsprechende
Projekte umzusetzen. Finanzminister Maurer verwies auf «Dutzende von
Budgetpositionen, die sich mit dem Klimaschutz, mit dem Netto-null-Ziel 2050 und mit
dem Zwischenziel 2030 beschäftigen». Der Bundesrat nehme somit die Klimapolitik
und den Klimawandel «sehr ernst». Wichtig sei aber, dass Projekte umgesetzt, nicht
dass Kredite zur Schaffung zusätzlicher Projekte gesprochen würden. Der Ständerat
entschied sich für den Vorschlag der Kommissionsmehrheit anstelle der Minderheit II
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(31 zu 14 Stimmen) oder der Minderheit I (23 zu 21 Stimmen). 
Wie Bundesrat Maurer angetönt hatte, hingen verschiedene weitere Kredite 2022 mit
dem Klimawandel zusammen. So wollte die Kommissionsmehrheit etwa auch das
Globalbudget des Bundesamtes für Energie um CHF 1.45 Mio. sowie den Kredit für das
Programm Energie Schweiz um CHF 4.15 Mio. erhöhen. Trotz Ablehnung des CO2-
Gesetzes sei die gesetzliche Grundlage vorhanden, um «Hausbesitzer bei der
Umstellung ihrer Heizungsanlagen» und KMU bezüglich thermischer und elektrischer
Effizienz und Innovation zu beraten, betonte Kommissionssprecher Hegglin.
Minderheitensprecher Knecht, der auf die Erhöhung der entsprechenden Kredite
verzichten wollte, wehrte sich jedoch dagegen, nach der Ablehnung an der Urne
«einfach neue Aufgaben durch die Hintertür» zu beschliessen – zuerst brauche es
dafür eine neue Vorlage. Der Finanzminister verwies ergänzend auf die Zuständigkeit
der Gemeinden und Kantone bei der Beratung und Unterstützung der KMU. Mit 23 zu 21
Stimmen folgte der Ständerat dennoch knapp seiner Kommissionsmehrheit und hiess
die Erhöhung gut.
Als weitere klimabedingte Massnahme beabsichtigte die Kommissionsmehrheit, das
Globalbudget des Bundesamtes für Meteorologie um CHF 1.24 Mio. zu erhöhen, um die
Projekte zur nationalen (Owarna) und grenzüberschreitenden Wetterwarnung
(Destination Earth) zu verbessern – der Einsatz der Krediterhöhung für die
entsprechenden Projekte wurde in den Planungsgrössen festgehalten. Dies sei aufgrund
der sich häufenden Wetterphänomene nötig. Mit 25 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
sprach sich der Ständerat erneut gegen den Willen des Finanzministers für die
Änderung aus. 

Auch in weiteren Bereichen nahm der Ständerat auf Antrag seiner Finanzkommission
Aufstockungen vor, etwa bei den Sportverbänden, bei denen für CHF 660'000 eine
unabhängige nationale Anlauf- und Meldestelle für Misshandlungen im Schweizer Sport
geschaffen werden soll, oder in der Landwirtschaft. Dort sollen die Zulagen für die
Milchwirtschaft um CHF 8 Mio. und die Beihilfen für Pflanzenbau um 7 Mio. aufgestockt
werden, um die Senkung der Verkäsungszulage zu verhindern respektive um die
Beibehaltung des höheren Einzelkulturbeitrages zu finanzieren. 

Eine Kürzung beantragte die FK-SR hingegen bei den Personalausgaben: Im
Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren sollen beim Bundespersonal
Querschnittskürzungen in der Höhe von CHF 21 Mio. gegenüber dem bundesrätlichen
Vorschlag vorgenommen werden. Kommissionssprecher Hegglin betonte in der
Begründung des Mehrheitsantrags, dass auch mit diesen Kürzungen im Jahr 2022 noch
immer über 300 Stellen geschaffen werden könnten, die Kommissionsmehrheit jedoch
das grosse Wachstum der Personalkosten um 1.6 Prozent (inklusive Teuerung)
verhindern wolle. Dieses Wachstum könne «nicht mit zusätzlichen Aufgaben begründet
werden». Stattdessen solle der Bundesrat «in der Personalplanung entsprechend
Prioritäten» setzen. Eine Minderheit I Knecht wollte diese Kürzungen in den
Finanzplanjahren überdies auf CHF 121 Mio. (2023) bis CHF 286 Mio. (2025) erhöhen,
was der Minderheitensprecher einerseits mit den hohen Kosten der Corona-Pandemie,
andererseits mit den Folgekosten von neuen Stellen und der steigenden
Schwerfälligkeit der Verwaltung begründete. Eine Minderheit II Herzog (sp, BS)
verlangte, gänzlich auf die Kürzungen zu verzichten, und bezeichnete den
Minderheitsantrag Knecht, der 2’000-3'000 Stellen koste, als «einen
unverantwortlichen Kahlschlag beim Personal». Finanzminister Maurer stritt nicht ab,
dass eine Kürzung der Personalkosten um 3.3 Promille, wie sie die
Kommissionsmehrheit beantragte, möglich wäre. Jedoch brauche es nur schon zur
Umsetzung der durch den Ständerat beschlossenen Mehrausgaben schätzungsweise 15
Stellen – das Parlament sei somit durchaus mitverantwortlich für den Anstieg der
Stellenzahl. Für eine allfällige Umsetzung der Minderheit Knecht benötige es überdies
einen politischen Auftrag, der vorgebe, wo diese Stellen gekürzt werden sollen. Dazu
kam es (vorerst) aber nicht: Mit 26 zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 30 zu 14
Stimmen setzte sich der Mehrheitsantrag gegen die Minderheit II sowie die Minderheit I
durch. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Voranschlag 2022 mit 39 zu 5
Stimmen deutlich an. Auch die Bundesbeschlüsse über die Planungsgrössen im
Voranschlag 2022, über den Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 für die Entnahmen
aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2022 sowie für die Entnahmen aus dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2022 wurden kaum
bestritten. 15
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Im August 2022 präsentierte der Bundesrat den Voranschlag 2023 mit integriertem
Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026. Zum ersten Mal nach der entsprechenden
Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes basierte der Bundesrat den Voranschlag nicht
mehr auf der Finanzierungsrechnung, sondern auf der Erfolgsrechnung. So sah er für
das Jahr 2023 laufende Einnahmen von CHF 80.3 Mrd. und laufende Ausgaben von CHF
76.6 Mrd. vor. Somit sollte im kommenden Jahr die Selbstfinanzierung, also alle
schuldenbremsewirksamen Aufwände und Erträge, CHF 3.6 Mrd. betragen. Zieht man
davon die budgetierten Bewertungsänderungen des Verwaltungsvermögens – die nicht
unter die Schuldenbremse fallen – ab, erhält man ein positives Jahresergebnis von CHF
304 Mio. Zur Feststellung, ob die Schuldenbremse eingehalten wird, dient jedoch nicht
das Jahresergebnis, sondern der Finanzierungssaldo, den man erhält, wenn die
Nettoinvestitionen (CHF -4.5 Mrd.) von der Selbstfinanzierung abgezogen werden. Mit
einem ordentlichen Finanzierungsdefizit von CHF -718 Mio. hält der Voranschlag 2023
die Schuldenbremse ein, da konjunkturbedingt ein grösseres Finanzierungsdefizit
möglich gewesen wäre – der Bundesrat rechnete mit einem niedrigen realen BIP-
Wachstum von 1.9 Prozent. Der strukturelle Finanzierungssaldo ist somit positiv und
beträgt CHF 159 Mio. Deutlich niedriger als in den zwei Jahren zuvor lag im Voranschlag
2023 der ausserordentliche Finanzierungssaldo mit CHF -142 Mio. (2022: CHF -1.9 Mrd,
2021: CHF -11.9 Mrd.). Angestiegen gegenüber dem Vorjahr waren hingegen die
laufenden Einnahmen (+3.0%) und Ausgaben (+1.7%) und auch für die Finanzplanjahre
sah der Bundesat ein Wachstum von durchschnittlich 2.6 Prozent bei den Einnahmen
und 2.2 Prozent bei den Ausgaben vor. Aufgrund dieser steigenden Ausgaben, «unter
anderem für die Armee, die Überbrückung der fehlenden Assoziierung an Horizon
Europe sowie für die indirekten Gegenvorschläge zur Gletscherinitiative und zur
Prämienentlastungsinitiative», wie die Regierung erklärte, würde der strukturelle
Finanzierungssaldo in den Finanzplanjahren negativ (2024: -1.1 Mrd., 2025: -3.0 Mrd.,
2026: -3.1 Mrd.) – die Schuldenbremse könnte somit nicht eingehalten werden. 16
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